
Bezirksamt Neukölln von Berlin 09.08.2021 
Stadtentwicklungsamt  App. 2008 
- Fachbereich Stadtplanung - 
Stapl b – 6144 / XIV-117b / I-02 
 

 
 

B E Z I R K S A M T S V O R L A G E    N R. 221/21 
 

- zur Beschlussfassung - 
 

für die Sitzung am 24.08.2021 
 
1. Gegenstand der Vorlage: Bebauungsplan XIV-117b 
        („Wildmeisterdamm / Bat-Yam-Platz“) 
        - Einstellung des Bebauungsplanverfahrens - 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jochen Biedermann 

3. Beschlussentwurf: 
 a. Das Bezirksamt beschließt im Anschluss an den Bezirksamtsbeschluss vom 

5.6.2007 (BA-Vorlage Nr. 50/07, ABl. S. 2571), das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes XIV-117b für das Gelände zwischen Löwensteinring, 
Fritz-Erler-Allee, Lipschitzallee, U-Bahnhof Lipschitzallee, dem Grünzug über 
der U-Bahnlinie 7 und dem Grünzug nordwestlich des Kerschensteiner Wegs 
bis zum Löwensteinring, ausgenommen das Grundstück Lipschitzallee 50, 
sowie Abschnitte des Löwensteinringes und der Fritz-Erler-Allee im Bezirk 
Neukölln, Ortsteil Gropiusstadt einzustellen.  
Die Planunterlage bildet der Planausschnitt im Maßstab 1:5.000 vom 
31.5.2006. 

b. Mit der Durchführung dieses Beschlusses wird das Stadtentwicklungsamt 
- Fachbereich Stadtplanung – beauftragt. 

4. Begründung: 
Anlass für die Planaufstellung des Bebauungsplanentwurfs XIV-117b im Jahr 
2007 war die beabsichtigte Realisierung eines Lebensmitteldiscounters in der 
Lipschitzallee. Zu diesem Zweck wurde der ursprüngliche Bebauungsplanentwurf 
XIV-117 geteilt (BA-Beschluss vom 5.6.2007, Vorl. Nr. 50/07, veröffentlicht im 
Amtsblatt für Berlin auf Seite 2571) und der Bebauungsplan XIV-117a, in dessen 
Geltungsbereich sich der betreffende Einzelhandelsbetrieb befindet, mit Priorität 
zur Festsetzung gebracht. Das Bebauungsplanverfahren XIV-117b (westlich der 
Lipschitzallee) wurde seitdem nicht weiterbetrieben, das Bebauungsplanverfah-
ren XIV-117c (östlich der Lipschitzallee) wurde zwischenzeitlich eingestellt (BA-
Beschluss vom 27.04.2021, Vorl. Nr. 118/21, veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin 
auf Seite 1774).  
Nach geltendem Planungsrecht liegt das Plangebiet in der Baulandreserve bzw. 
im Nichtbaugebiet des Baunutzungsplans. Da diese Ausweisungen als nicht 
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übergeleitet gelten, richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 34 
BauGB.  
Zur Gewährleistung der städtebaulichen Ordnung wird die Planersatzbestimmung 
des § 34 BauGB als ausreichend betrachtet. Der ursprüngliche Bebauungsplan-
entwurf sah für das Plangebiet eine bauliche Entwicklung vor, die der jetzigen 
Bestandssituation weitgehend entspricht. Auf Grund der Bestandssituation ist 
kein weitergehendes Planerfordernis erkennbar. Eine bauliche Weiterentwick-
lung, z. B. im Falle einer städtebaulichen Neuordnung vorhandener Parkplatz- 
bzw. Parkhausstandorte, ist planungsrechtlich auch auf der Grundlage von § 34 
BauGB möglich. 
Darüber hinaus besteht durch die Verordnung zur Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bau-
gesetzbuchs für das Gebiet „Gropiusstadt“ im Bezirk Neukölln von Berlin vom 3. 
November 2020 (Soziale Erhaltungsverordnung Gropiusstadt, ABl. S. 866) im 
Falle baulicher Änderungen ein zusätzlicher Genehmigungsvorbehalt. 
Im Ergebnis ist ein Planerfordernis im Sinne von § 1 Absatz 3 BauGB nicht er-
kennbar. Das Bebauungsplanverfahren XIV-117b ist somit einzustellen. Die Mög-
lichkeit einer späteren Neuaufstellung eines Bebauungsplanes im Falle geänder-
ter Rahmenbedingungen wird hierdurch nicht berührt. 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen – II C – sowie die Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg – GL 5 – wurden mit 
Schreiben – Stapl b – vom 2.7.2021 durch Übersendung des Entwurfs der BA-
Vorlage über die beabsichtigte Einstellung des Bebauungsplanverfahrens XIV-
117b informiert. Diesbezügliche Bedenken wurden nicht vorgebracht. 

5. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

Keine. 

6. Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802); 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Ok-
tober 2020 (GVBl. S.807); 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802). 

 
 
 
 
 
Biedermann 
Bezirksstadtrat 
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